Prüfung vom 30. Juli 2007 (NT)
Sozialversicherungsrecht II (Leistungsrecht): WS 2006/07

Sachverhalt

Sabine Möllner hatte ihr Bachelordiplom im Sommer 2005 an der Universität Bremen (D) erworben und nahm im Herbst 2005 anschliessend ihr Masterstudium an der Universität Luzern auf. Um sich den Aufenthalt zu finanzieren, arbeitete sie seither einen Tag pro Woche (ein Vollzeitpensum = 42 Wochenstunden) bei der Credit Suisse am Schwanenplatz und verdient monatlich Fr. 1’800.-.

Sabine Möllner wurde kurz vor Weihnachten 2006 an einem milden Sonntagnachmittag beim Joggen am Rotsee von einem Hund angegriffen und kam so unglücklich zu Fall und stiess dabei auf einen grossen Stein, dass sie schwere Rückenverletzungen erlitt. Sie wurde mit der Ambulanz ins Paraplegikerzentrum Nottwil eingeliefert, wo man ihr nach der ersten Behandlungsphase eine sehr düstere Prognose hinsichtlich ihrer gesundheitlichen und beruflichen Zukunft stellte.

Angetan von der guten Pflege in der Schweiz, dem funktionierenden Gesundheitssystem und nicht zuletzt vom netten Arzt, der sie betreute, entschliesst sich Sabine Möllner, in der Schweiz zu bleiben. Sie verlobt sich mit ihrem Arzt und hofft, trotz ihrer bleibenden Behinderungen ein einigermassen normales Leben führen zu können. Dennoch hat sie immer wieder mit starken depressiven Zuständen und Ängsten zu kämpfen, was eine entsprechende psychiatrische Betreuung nötig macht.

Unsicherheiten plagen sie auch in finanzieller Hinsicht. Da sie mit dem schweizerischen Versicherungssystem nicht vertraut ist, wendet sie sich an Sie als Spezialisten im Sozialversicherungsrecht und legt Ihnen folgenden Fragenkatalog vor:

1.
Kann ich als deutsche Staatsangehörige überhaupt in der Schweiz sozialversichert sein?
2.
Wenn ja, bei welchen Sozialversicherungen war ich zur Zeit des Vorfalls mit dem Hund versichert?

3.
Wer resp. welche Versicherung(en) kommt/en für die Folgen des Hundeangriffs auf?

4.
Wer resp. welche Versicherung kommt für die psychiatrische Behandlung auf?

5.
Kann ich mich zu Lasten der Versicherung auch von einem befreundeten Psychologen behandeln lassen oder muss ich den Psychiater der Klinik Nottwil akzeptieren?

6.
Welche Bedingung muss das Paraplegikerzentrum Nottwil eigentlich erfüllen, damit die Kosten von der Versicherung übernommen werden? Könnte ich auch in der Klinik Balgrist behandelt werden, wenn mir Zürich lieber wäre?

7.
Weshalb wurde ich mit der Ambulanz und nicht mit dem Helikopter nach Nottwil transportiert?

8.
Werde ich für die medizinische Behandlung mit Kosten rechnen müssen, die ich selber bezahlen muss?

9.
Muss ich mein Jura-Studium in Luzern an den Nagel hängen oder gibt es Massnahmen der Versicherungen, die mir einen Abschluss doch noch ermöglichen und werde ich für meine Berufsausbildung mit Mehrkosten zu rechnen haben oder werde ich finanziell schadlos gehalten?

10.
Da ich bleibend in der Fortbewegung stark eingeschränkt sein werde, stellt sich mir die Frage, ob ich weitere Ansprüche gegenüber den Versicherungen geltend machen kann?
11.
Bin ich frei in der Auswahl der mir angebotenen Sachleistungen (Frage 10)? Worauf muss ich achten?

12.
Hat es eigentlich einen Einfluss auf die von der Sozialversicherung angebotenen Massnahmen, ob ich den Arzt aus Nottwil heirate?


Darf er mich zu Lasten der Sozialversicherung auch als Ehemann ärztlich weiter behandeln?

13.
Habe ich während der Behandlung Anspruch auf Taggelder? Welche Versicherung würde mir solche in welcher Höhe und wie lange ausrichten? 

14.
Weshalb ist das Sozialversicherungssystem in der Schweiz so uneinheitlich und unübersichtlich? 
15.
Welches sind die Unterschiede zwischen der Invaliden-, Kranken- und Unfallversicherung? (nur 3 Unterschiede aufzählen)
Beantworten Sie die Fragen kurz und stichwortartig!!
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